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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Christina Schenk und der Gruppe der PDS 

Bereitstellung eines ausreichenden, pluralen Angebots wohnortnaher 
„Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen" 

Gemäß § 8 des Schwangeren- und Familienhilfeänderungs-
gesetzes (SFHÄndG) sind die Länder verpflichtet, ein aus-
reichendes plurales Angebot wohnortnaher „ Schwangerschafts-
konflikberatungsstellen " sicherzustellen. 

Trotz dieser eindeutigen gesetzlichen Vorgaben liegt nach vor-
liegenden Statistiken in den ostdeutschen Bundesländern der 
Anteil konfessioneller Beratungsstellen zwischen 20 % (Bran-
denburg) und 40 % (Mecklenburg-Vorpommern) und damit weit 
über dem Anteil der religiös (evangelisch und katholisch) ge-
bundenen Bevölkerung, der mit ca. 20 % bzw. 2 % zu beziffern ist. 
Ein besonders starkes Mißverhältnis besteht dabei zwischen dem 
Anteil katholischer Beratungsstellen (10 %) und dem katholisch 
gebundenen Bevölkerungsanteil (2 %). 

Durch diese Überrepräsentanz konfessioneller Beratungsstellen 
ist die weltanschauliche Pluralität des Beratungsangebotes in 
Wohnortnähe nicht mehr flächendeckend gegeben. Somit kom-
men Frauen, die als Voraussetzung für einen Schwangerschafts-
abbruch den Beratungsnachweis zu erbringen haben, in die 
Situation, entweder eine Beratung in Anspruch nehmen zu müs-
sen, der von ihnen nicht geteilte religiöse Wertungen zugrunde 
liegen, oder aber eine weiter entfernt liegende Beratungsstelle in 
anderer Trägerschaft aufzusuchen. 

In den Regionen (vor allem den Großstädten), in denen ein plu-
rales Angebot an Beratungsstellen gewährleistet ist, wird die 
Mehrzahl der Beratungen in den nichtkonfessionellen Beratungs-
stellen geleistet. Die öffentliche Förderung der nichtkonfessio-
nellen Beratungsstellen liegt jedoch, gemessen an der Zahl der 
durchgeführten Beratungen, oftmals unter der der konfessionellen 
Beratungsstellen.  

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bundesregierung: 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bunderegierung über den An-
teil von Beratungsstellen in katholischer bzw. evangelischer 
Trägerschaft in den einzelnen Bundesländern vor, und in wel- 
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chem Verhältnis steht der Anteil dieser Träger zur konfessio-
nellen bzw. nichtkonfessionellen Bindung der jeweiligen Ein-
wohnerinnen und Einwohner? (Bitte nach Ländern und den 

beiden Konfessionen aufgeschlüsseln.) 

2. Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregierung hin-
sichtlich der Umsetzung des § 8 SFHÄndG im Hinblick auf 
diejenigen Länder, in denen das weltanschauliche Spektrum 
der anerkannten Beratungsstellen dem jeweiligen Bevölke-
rungsanteil konfessionell/nichtkonfessionell gebundener Men-

schen nicht entspricht? 

Falls keinen, weshalb nicht? 

3. Wann ist aus Sicht der Bundesregierung das Kriterium 
„wohnortnah" erfüllt, und welche Erkenntnisse liegen der 
Bundesregierung zum ausreichenden wohnortnahen Angebot 
von „ Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen " 

— im ländlichen Raum, insbesondere Mecklenburg-Vor-
pommerns, Schleswig-Holsteins und Brandenburgs, 

— in Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern 

vor? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über den 
Anteil der Beratungen der anerkannten Beratungsstellen in 
verschiedener Trägerschaft an der Gesamtzahl der Beratungen 
in den einzelnen Bundesländern vor? (Bitte nach Bundes-
ländern und nach nichtkonfessionellen, evangelischen und 

katholischen Beratungsstellen gliedern.) 

5. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung darüber vor, 
zu welchen Anteilen die Zuweisung von öffentlichen Förder-
mitteln der Bundesländer an die Beratungsstellen in ver-
schiedener Trägerschaft erfolgt? (Bitte nach Ländern, evan-
gelischen, katholischen und nichtkonfessionellen Beratungs-

stellen gliedern.) 

6. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die 
Kriterien vor, die für die Vergabe von Fördermitteln an die Be-
ratungsstellen der verschiedenen Träger in den einzelnen 
Bundesländern maßgeblich waren und/oder sind? 

7. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zum sog. 
„Abtreibungstourismus" innerhalb der Bundesrepublik vor 
(Gesamtzahl, wieviel aus welchen Bundesländern in welche 
Bundesländer)? 

Falls Erkenntnisse vorliegen, worin sieht die Bundesregierung 
die Ursachen für diese Bewegungen? 

Bonn, den 17. September 1996 

Christina Schenk 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


